
Schule nach den Sommerferien (NRW)
Beitrag von „kleiner roter Stern“ vom 25. Oktober 2021 21:00

Liebe Humbelbee,

es tut mir leid, zu widersprechen aber es geht hier nicht um 2G; sondern um 2gPLUS, das zu
diesem Zeitpunkt in Kraft getreten ist; und dies macht hier den Unterschied; denn es werden
hier unter "Geimpft" zusammengefasst: Menschen nach erfolgter 2. Impfung mit 14 tägiger
Wartezeit (oder 1. Impfung mit J&J mit 14 tägiger Wartezeit) sowie Schüler bis zum 12.
Geburtstag.

Wenn ich mit z B. (fiktives Beispiel) 10 Schülern; einer Integrationskraft (genesen); einer
getesteten Integrationkraft (nicht geimpft oder genesen) und zwei Lehrpersonen (genauso
geimpft wie ich) in ein Amt gehe und dort eintragen muss, wie der Impfstatus ist; trage ich ein:
15 Personen, davon 14 geimpft/genesen und 1 getestet.

Die Zahlen sind angenommen, aber genauso (nur mit anderen Zahlen) habe ich vor den Ferien
eingetragen, als wir im öffentlichen Raum unterwegs waren.

Das Ankündigungsschreiben der Verordnung und des Hygieneplans ist vom 07. September, ab
dem 13. September ist dies in Kraft; für die Schulen gibt es nichts neueres:

Ich habe die Rede von Frau Dreyer gehört und diesen Link gefunden mit genau dieser Aussage
unter Aktuelles unserer offiziellen Homepage . Auch Ratatouille hat davon gehört.

Ich habe also nochmals belegt, dass ich nichts "in den falschen Hals bekommen" habe.
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